
21 1. Kap./Grundsatzbestimmungen 1

§19
Maßnahmen zur Beseitigung von Ursachen 

und Bedingungen von Straftaten

(1) Das Gericht, der Staatsanwalt und 
die Untersuchungsorgane haben alle ge
eigneten Maßnahmen zur Beseitigung der 
Ursachen und Bedingungen von Straftaten 
zu veranlassen. Sie sollen dazu den Lei
tern der anderen Staatsorgane, der Wirt
schaftsorgane, der Betriebe und anderen 
Einrichtungen, den Vorständen der Ge
nossenschaften und Leitungen der gepell- 
schaftlichen Organisationen und den Kol
lektiven Hinweise und Empfehlungen 
geben, damit diese die festgestellten Ursa
chen und Bedingungen von Straftaten be
seitigen und für die Festigung der Gesetz
lichkeit, Disziplin und Ordnung in ihrem 
Verantwortungsbereich Sorge tragen.

(2) Das Gericht hat durch begründeten 
Beschluß Kritik zu üben, wenn es Geset
zesverletzungen durch andere Staatsorgane, 
Wirtschaftsorgane, Betriebe und andere 
Einrichtungen, Genossenschaften oder ge
sellschaftliche Organisationen feststellt. 
Mit der Gerichtskritik ist auch die Beseiti
gung solcher Umstände zu verlangen, die 
im Strafverfahren als Ursachen oder Be
dingungen für Straftaten festgestellt wur
den. Eine Gerichtskritik ist nicht zu üben, 
wenn die Gesetzesverletzungen oder die 
festgestellten Ursachen oder Bedingungen 
der Straftat bereits beseitigt wurden oder 
der Staatsanwalt insoweit Protest einge
legt hat.

(3) Je eine Ausfertigung des Kritikbe
schlusses ist dem kritisierten und seinem 
übergeordneten Organ sowie dem zustän
digen Staatsanwalt zu übersenden. Das Or
gan, an dessen Tätigkeit Kritik geübt 
wurde, hat innerhalb von zwei Wochen 
dazu Stellung zu nehmen.

(4) Nach Maßgabe der gesetzlichen Be
stimmungen hat der Staatsanwalt bei Ge
setzesverletzungen Protest (§38 Staatsan
waltschaftsgesetz) einzulegen.

Anmerkung: Die Einlegung des Prote
stes ist im StAG vom 7.4.3 377 in §31 ge
regelt.

§20
Gerichtskritik an Organen 

der Rechtspflege

(1) Stellt das Gericht bei der Durchfüh
rung eines Strafverfahrens eine Gesetzes
verletzung durch ein nachgeordnetes Ge
richt fest, ist es verpflichtet, durch begrün
deten Beschluß Kritik zu üben, soweit die
ser Mangel nicht schon zur Aufhebung des 
Urteils führt. Eine Ausfertigung des Kri
tikbeschlusses ist dem kritisierten Gericht 
zu- übersenden.

(2) In gleicher Weise ist zu verfahren, 
wenn das Gericht Gesetzesverletzungen 
durch den Staatsanwalt oder ein Untersu
chungsorgan feststellt. Einer Gerichtskritik 
bedarf es nicht, wenn die Gesetzesverlet
zungen auf den Protest des Staatsanwalts 
bereits beseitigt wurden.

(3) § 19 Absatz 3 Satz 2 gilt entspre
chend.

§21
Strafverfahren gegen Jugendliche

(1) Bei der Durchführung eines Straf
verfahrens gegen Jugendliche sind ihre ent
wicklungsbedingten Besonderheiten zu be
rücksichtigen.

(2) Strafverfahren gegen Jugendliche 
sind beschleunigt durchzuführen. Das Ge
richt, der Staatsanwalt und die Untersu
chungsorgane haben mit den Organen der 
Jugendhilfe zusammenzuarbeiten.

(3) Die Eltern und anderen Erziehungs
berechtigten haben entsprechend ihrer 
Verantwortung für die Erziehung des Ju
gendlichen im Verfahren mitzuwirken. 
Weiterhin sollen die Schule, der Lehrbe
trieb, die Jugendorganisation und andere 
gesellschaftliche Kräfte, die eine besondere 
Verantwortung für die Erziehung der Ju
gendlichen tragen, am Verfahren beteiligt 
werden.

Anmerkung: Die Besonderheiten des 
Strafverfahrens gegen Jugendliche sind vor 
allem in den §§ 69—77 StPO geregelt. Zu 
den Besonderheiten der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit Jugendlicher vgl. §§ 65— 
79 StGB.


